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14~7.1967 

320/A,B. 

zu 311/J 

XI. Gesetzgebungsperiode . . .. - -

A n f r 0. g. e b e ce n t W 0 r tun es 

des Bundesministers für Justiz Dr. K 1 e c a t s k y 

auf die Anfrage der .Ilbgeordnet~.n H 0 s e r und Genossen, 

betreffend die Verweige~ung des Rechtsschutze$ durch ~aG Laridesge~toht 

Innshruck. 

-"-0-"-

Die mir am 120 Juni 1967 übe·rmittelte schriftliche AnfraGe der Abgeord

neten Hoser~ Horej s~ Ingo Kunst und Genossen, Zl. 311/J-NR/1967, be·treffend 

die Verweigerung des Rech tsschu tzes durch das Lande$gerich t Innsbruck, be

ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Punkt 1) bis 3): pas Bundesministe.riul11 für Justiz hat r.1it $.chreiben 

vom 31. Hai 1967? JHZ1. ~56.085-12/67~ der Qberstaatsanwaltschaft. lnnshruck 

folgendes mitgeteilt: 

"In der 4nlage werden die Akten des Bezirksgerichtes Innsbruck 
8 U 1596/65: 10 U 1264/65~ 10 U 1452/65, 10 U 446/65~ 10 U 1128/65, 
9 U 1326/659 10 U 1.345/659 9 U 1954/65 9 10 U 1705/65 und 8 V 1578/65 ~ber
sendet? in denen das Landesgerich t Inn.sbruck al s Berufungsgerich t he.ldo
graphierte formulare für die Ausfertigung des Berufunesurteils verweu.det 
hato Der Oberste Gerichtshof hat auf G.rund von Nichtig-P'keitsbe$chwerdEll1 zur 
vVahrung des Gesetzes in 4 Erkenntnim~en, von denen eines. in E;vBl. 1967 
Nr. 126 veröffentlicht wurde~ ausgesprochen? daß hiedurch das. Gese·tz in den 
Bestimmungen der §§ 270 Abs. 2 Zo 7 und 447 Abs o 1 StPQ. verletzt wurdeo 
Die Berufungsurteile wurden aufgehoben und dem Lande$gericl):t Innsbl?uck als 
Berufunesgericht die neuerliche Verhandlune und EntSCheidung über die Be
rufune aufgetrageno 

Nach einer Mitteilung des HBrrn Präsidenten des Landeseerich~es. Inns
bruck wurde in insgesamt 72 Berufungsverfahren in gleicher gesetzwidriger 
Weise vorgeeaneen. 

Bei der Abwägung zwischen der Rechtsrichtigkeit eines prozessualen 
Vorganges und der Rechtssicherheit ist ein Voreehen nach d·~n §§ 33, 292 
StPO. nur dort gerechtfertigt j wo dem Verurteilten auch in lUerito ein Nach
teil erwachsen ist. Andernfalls würde eine Erneuerung des Berufungsverfahrens 
dem Verurteilten nur neuerliche Kosten verursachen. Die Beurteilung des 
Ausganges des Rechtsmittelverfahr~.ns ist jedoch zumindest in all den l"äl1en 
zweifelhaft j in den.en die· Beweiswürdigung und rratsachenfeststellung des 
Erstgerichtes angefQchten wirdo 

Das Bundesministerium für Justiz und die Generalprokuratur heim 
Obersten Gerichtshof sind daher einvernehmlich der Ansicht, daß eine 
Nich tigkei t sbeschllverde zur \fJahrung des G.esetzes nUr dann zu erheben sein 
wird, wenn dies der Verurteilte trütz E:enntnis der möglichen Kostenfolgen 
hei VJiederholung de.S Berufungsverfahrens ausdrücklich verlangt 0 

Die Oberstaat~anwaltschaft Innsbruck wird daher ersucht, in den rest
lichen 68 Fällen, in denen das Land€lsgericht Innsbruck als Berufungsge
richt mit einem hektographierten Formularurteil entschieden l1at j die Ver-
urteilten - zweckmäßigerweise durch das zuständige Bezirksgericht im 
RechtshilferJeg - unter Rechtsbelehrung und Hinw.eis auf die möelichen Ko-sten
folgen befragen zu lassen, ob sie die Erhebung einer Nichtigkeitsbeschwerde 
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zur Wahrung des Gesetzes begehren. 

2 

In den Fällen, in denen die Verurteilten das Kostenrisiko einer Wie
derholung des Berufungsverfahrens auf sich nehmen, wäre von der Oherstaats
anwal tschaft Innsbruck gemäß § 33 AbSa 2 letzter Satz StPO. vorzug~l;1.;e:n .. fI" 

Ausfertigungen dieses Schreibens wurden der Generalprokuratur beim 

Obersten Gerichtshof und dem Herrn Präsidenten des Landesgerichtes Inns

bruck zur gefälligen Kenntnisnahme übersendete 

Damit ist gewährleistet, daß in jenen Fällen, in denen dies von den 

Verurteilten nach entsprechender Rechtsbelehrung begehrt wird, von der Ge

neralprokuratur beim Obersten Gerichtshof die Nichtigkeitsbeschwerde zur 

Wahrung des Gesetzes erhoben werden vvirdc 

Zu Punkt 4): Der Vizepräsident des Landesgerichtes Innsbruck in der 

Standesgruppe 5b Dru Josef Pekarek wurde mit Entschließung des Bundes

präsidenten vom 190 Dezember 1966 mit Wirksam.1{.eit vom 10 Jänner 1967 zum 

Senatsvorsitzenden des Oberlandesgerichtes Innsbruck in der Standesgruppe 

5 ernannt. 

-0-0-0-
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